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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.11.2006

Norm

MSchG §10

Rechtssatz

Ein Zeichen behält eine selbstständig kennzeichnende Stellung innerhalb eines komplexen Zeichens, wenn der Verkehr

diesem einzelnen Element eine eigenständige, von der Kennzeichnungsfunktion anderer Bestandteile unabhängige

Kennzeichnungsfunktion zuerkennt. Das mit diesem Bestandteil identische oder ähnliche prioritätsältere Zeichen muss

nicht über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügen.
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